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Gutscheine zählen zum Barumsatz

 ] Registrierkassenpflicht

Neben Zahlungen mit Bargeld zählen zum Barumsatz auch 
alle anderen Gegenleistungen, die unmittelbar im Zusam-
menhang mit dem Leistungsaustausch erfolgen. Daher 
gelten auch Zahlungen mittels Barscheck, Bankomat- bzw. 
Kreditkarte als Barumsatz, aber Überweisungen und reine 
Tauschgeschäfte fallen nicht darunter.

Auch Gutscheine zählen grundsätzlich zum Barumsatz, ob 
beim Gutscheinkauf oder bei der Einlösung ist aber abhän-
gig von der Art des Gutscheins.

 ] Verkauf von Wertgutscheinen

Ein Wertgutschein ist ein Gutschein über einen bestimmten 
Betrag, mit dem der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt 
Waren oder Dienstleistungen nach seiner Wahl beziehen 
kann.

Der Gutscheinverkauf selbst zählt nicht zum Barumsatz, 
weil zu diesem Zeitpunkt noch kein Leistungsaustausch 
erfolgt. Der Verkauf des Wertgutscheins ist daher nicht in 
die oben genannte Grenze mit einzurechnen.

Allerdings ist im Sinne der Einzelaufzeichnungspflicht 
der Verkauf des Wertgutscheins bereits als Bareingang 
zu erfassen. Wird der Bareingang in der Registrierkasse 

erfasst, muss der Beleg auch den Anforderungen der  
Belegerteilungspflicht entsprechen.

Die Einlösung des Wertgutscheines gilt als Barumsatz 
und ist in die oben genannte Grenze einzurechnen. Bei der 
Einlösung besteht auch Einzelaufzeichnungs- und Beleger-
teilungspflicht.

Hinweis: Zum Barumsatz zählt auch das Einlösen von 
Geschenkmünzen und Bons, die von Unternehmen anstelle 
von Geld für den Bezug einer Leistung/Lieferung ange-
nommen werden.

 ] Verkauf von Gutscheinen für konkrete Leistungen/
Lieferungen

Von den Wertgutscheinen müssen jene Gutscheine unterschie-
den werden, die zum Bezug einer bestimmten Leistung bzw. 
Lieferung berechtigen, wie beispielsweise Urlaub, Kinobesuch.

Um diese Art von Gutschein handelt es sich immer, wenn 
die genaue, eindeutige Bezeichnung der Lieferung/Leistung 
angegeben wird.

Bei dieser Gutscheinart ist bereits der Gutscheineinkauf 
ein Barumsatz. Der Umsatz ist in der Registrierkasse zu 
erfassen und es ist ein Beleg im Sinne der Belegerteilungs-
pflicht auszustellen.
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Eine nebenberufliche Schmuckdesignerin, ein Taxiunter-
nehmer und eine Tischlerei haben beim Verfassungs-
gerichtshof (VfGH) drei Anträge gegen die gesetzliche 
Verpflichtung, ab 1.1.2016 eine Registrierkasse verwen-
den zu müssen, eingebracht. Mitte März ist der VfGH zu 
einer Entscheidung gekommen.

 ] Allgemeines zur Registrierkassenpflicht

Eine Registrierkasse anschaffen müssen alle Betriebe 
mit einem Jahresumsatz von

• über € 15.000,00 und
• Barumsätzen von über € 7.500,00 im Jahr (keine 

Vermieter).

Nur wenige Betriebe sind davon ausgenommen, z. B. 
wenn die Umsätze von Haus zu Haus oder auf öffentli-
chen Plätzen ausgeführt werden (bis zur Umsatzgrenze 
von € 30.000,00), bestimmte Vereine, Automaten und 
Onlineshops.

Die Verpflichtung gilt grundsätzlich ab 1.1.2016. Ab 

1.1.2017 muss die Registrierkasse dann auch bestimmte 
Sicherheitseinrichtungen aufweisen, die gegen Manipula-
tion schützen sollen.

 ] Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs

Nach Meinung des Verfassungsgerichtshofs ist die Regis-
trierkassenpflicht nicht verfassungswidrig, aber sie gilt 
frühestens ab dem 1.5.2016.
Das ergibt sich daraus, dass nach Meinung des VfGHs 
die Höhe der Umsätze im Jahr 2015 keine Rolle bei der 
Berechnung der oben genannten Umsatzgrenzen spielt. 
Erst der Umsatz ab dem 1.1.2016 ist maßgeblich für die 
Frage, ob die Grenzen überschritten werden. Es gibt hier 
keine Rückwirkung.
Laut Gesetz tritt die Registrierkassenpflicht, bei erstmaligem 
Überschreiten der Grenzen, erst mit Beginn des viertfolgen-
den Monats nach Ablauf des Umsatzsteuervoranmeldungs-
zeitraums ein. (Der Voranmeldungszeitraum beträgt entwe-
der einen Kalendermonat oder ein Kalendervierteljahr.)
Wenn die Höhe der Umsätze vom letzten Jahr keine Rolle 
spielt, kann die Registrierkassenpflicht daher erst ab 
1.5.2016 gelten.

Registrierkassenpflicht ist nicht  
verfassungswidrig

Änderung der Beitragssätze bei neu 
abgeschlossenen Lehrverträgen

In der Vergangenheit gab es im Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetz (ASVG) unterschiedliche Beitragsgrup-
pen für Lehrlinge. Im Zuge der Steuerreform wurden 
diese verschiedenen Beitragsgruppen auf eine reduziert, 
um Unklarheiten bei der Zuordnung der Lehrverhält-
nisse zu vermeiden.

 ] Lehrverhältnisse, die ab 1.1.2016 beginnen

Neue Beitragssätze für die gesamte Lehrzeit

Krankenversicherung

Höhe des neuen Beitragssatzes in Summe: 3,35 % 
(davon Lehrling: 1,67 %, Dienstgeber: 1,68 %). Bei 
neuen Lehrverhältnissen ist nun die gesamte Lehrzeit 
über ein Krankenversicherungsbeitrag zu leisten.

Arbeitslosenversicherung (AlV)

Höhe des Beitragssatzes in Summe: 2,4 % (davon 
Lehrling und Arbeitgeber: 1,2 %). Auch der Arbeitslo-
senversicherungsbeitrag ist die gesamte Lehrzeit über 
zu entrichten. Es gelten allerdings die allgemeinen 

Regelungen zum AlV-Beitrag. Bei geringem Einkommen 
verringert sich der Beitrag bzw. ist keiner zu zahlen. 
AlV-Beitragssatz des Dienstnehmers bei einer monatli-
chen Beitragsgrundlage (Werte 2016):

bis € 1.311,00: 0 %
über € 1.311,00 bis € 1.430,00: 1 %
über € 1.430,00: 1,2 %

Pensions- und Unfallversicherungsbeitrag

Der Beitragssatz in der Pensionsversicherung beträgt 
22,8 % für die gesamte Lehrzeit (davon Lehrling: 10,25 % 
und Dienstgeber 12,55 %). Auch bei neuen Lehrver-
hältnissen entfällt der Unfallversicherungsbeitrag für die 
gesamte Lehrzeit.

 ] Lehrverhältnisse, die vor dem 1.1.2016 begonnen 
haben

In diesen Fällen gibt es keine Änderung. Ein Kranken-
versicherungsbeitrag ist erst ab dem dritten Lehrjahr zu 
entrichten. Der Lehrling ist aber trotzdem in den ersten 
beiden Lehrjahren krankenversichert.
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Prämie bei Umsetzung der Maßnahmen zum 
Nichtraucherschutz

Ab Mai 2018 müssen alle Gastronomiebetriebe rauchfrei 
sein. Neben den „klassischen“ Zigaretten sind auch alle 
damit verwandten Produkte betroffen, wie z. B. Wasser-
pfeifen und elektronische Zigaretten.

Das Rauchverbot gilt unter anderem in 

• Räumen für die Herstellung, Verarbeitung, Verabrei-
chung oder Einnahme von Speisen oder Getränken 
sowie 

• in allen anderen Bereichen, die den Gästen zur Verfü-
gung stehen (ausgenommen Freiflächen).

 ] Nichtraucherschutz-Prämie bei Umsetzung des 
Nichtraucherschutzes bis 1.7.2016

Jene Gastronomiebetriebe, die spätestens bis 1.7.2016 
das neue Rauchverbot umsetzen, können die soge-
nannte Nichtraucherschutz-Prämie geltend machen.

Diese beträgt 30 % von jenen Aufwendungen, die

• getätigt wurden, um dem Vorgängergesetz zu entspre-
chen, wie z. B. Investitionsmaßnahmen in die räumli-
che Trennung von Nichtraucher- und Raucherbereich 
und

• bis zur Veranlagung 2015 steuerlich noch nicht 
berücksichtigt wurden (Restbuchwert 2015).

Weitere Voraussetzungen

Die Ermittlung der Bemessungsgrundlage ist gesondert 
zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist auf Verlan-
gen der Abgabenbehörde vorzulegen.

Die Prämie kann in der Steuererklärung für 2015 oder 
2016 beantragt werden. Sie wird auf dem Abgaben-
konto gutgeschrieben. Die Prämie zählt nicht zu den 
Betriebseinnahmen.

Wenn der Betrieb erst nach dem 31.7.2015 gegründet 
wurde (im Sinne des Neugründungsförderungsgesetzes), 
steht keine Nichtraucherschutz-Prämie zu.

Sponsoring wird als Betriebsausgabe  
anerkannt

Sponsorverträge sind an keine bestimmte Form gebun-
den – sie können auch mündlich geschlossen werden. 
Das bestätigte der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) in 
einer aktuellen Entscheidung.

 ] Konkreter Sachverhalt

Eine GmbH, die im Wärme- und Fassadenbau tätig ist, 
trat als Sponsor eines Fußballvereins auf. Bei einer 
abgabenbehördlichen Prüfung stellte die Behörde fest, 
dass eine öffentliche Werbewirkung gegeben ist. Da 
jedoch ein schriftlicher Vertrag fehlte, ist die geforderte, 
rechtliche Durchsetzung seitens des Sponsors in Zweifel 
zu ziehen.

Die mündliche Vereinbarung sprach für die Behörde 
dafür, dass die Zahlung durch den Sponsor und die 
Werbeleistung vonseiten des Vereins freiwillig erbracht 
wurden und keine beidseitigen Verpflichtungen bestan-
den haben. Daher stellten die Zahlungen keinen abzieh-
baren Aufwand dar.

 ] Entscheidung Verwaltungsgerichtshof

Eine Sponsorzahlung wird als Betriebsausgabe aner-

kannt, wenn die gegenseitigen Verpflichtungen zwischen 
dem Sponsor und dem Sportler/Sportverein von vorn-
herein eindeutig fixiert werden. Die Leistungen des 
Sportlers bzw. Vereins müssen auch eine Werbewirkung 
entfalten. Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen ist ein 
Leistungsaustausch gegeben.

Im österreichischen Recht gilt eine Formfreiheit für 
Verträge. Dass kein schriftlicher Sponsorvertrag abge-
schlossen wurde, hat laut dem Verwaltungsgerichtshof 
für diesen Fall daher keine Bedeutung. Die mündlich 
getroffenen Vereinbarungen wurden in den Sitzungs-
protokollen der Vereinsleitung konkret angesprochen. 
Alle Werbeleistungen, die zu erbringen waren, wurden 
deshalb in den Protokollen erfasst. Die Sponsorzahlung 
ist jährlich gestiegen – genauso wurde auch der 
Umfang der Werbeleistung von Jahr zu Jahr mehr. Die 
gegenseitigen Verpflichtungen wurden daher eindeutig 
im Vorhinein fixiert.

Gegen den Betriebsausgabenabzug spricht für den 
VwGH auch nicht, dass die Vereinbarung durch die Initi-
ative eines Vereinsmitglieds entstanden ist. Der ange-
fochtene Bescheid wurde daher wegen Rechtswidrigkeit 
des Inhalts aufgehoben.
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Ab 1.5.2016 13 % Umsatzsteuer auf  
Beherbergung und Theaterbesuche

 ] 13 % Umsatzsteuer auf Beherbergung

Ab 1.5.2016 gilt für die Beherbergung in eingerichteten 
Wohn- und Schlafräumen sowie für die Vermietung 
(Nutzungsüberlassung) von Grundstücken zu Camping-
zwecken der neue Steuersatz von 13 % (davor 10 %).

Der alte Steuersatz von 10 % bleibt bestehen, wenn 

• eine Buchung und An- oder Vorauszahlung vor dem 
1.9.2015 getätigt und 

• der Umsatz zwischen dem 1.5.2016 und dem 
31.12.2017 ausgeführt wird. 

Die Neuregelung gilt nicht für die Vermietung zu Wohn-
zwecken (Steuersatz weiterhin 10 %). Der Unterschied 
zwischen diesen beiden Begriffen besteht in erster 
Linie darin, dass die Beherbergung nicht nur die reine 
Überlassung von Räumlichkeiten umfasst, sondern auch 
gewisse Leistungen für Touristen, wie z. B. Reinigung 
der Zimmer.
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Erfolgreiche Projekte durch Risikomanagement

Häufig sind voreilige Entscheidungen bzw. fehlende Ent-
scheidungsgrundlagen die Ursache für das Scheitern 
eines Projekts. Es sollten daher immer auch die Risiken 
im Auge behalten werden. Am besten ist es, Risiken und 
Probleme offen anzusprechen und zu diskutieren. 
Jene Risiken, die nicht entdeckt werden, sind am 
gefährlichsten.

 ] Projektrisikomanagement in fünf Schritten

• Zuerst müssen potenzielle Risiken identifiziert und doku-
mentiert werden: Was kann alles schief gehen? Welche 
Probleme gab es bei früheren, ähnlichen Projekten?

• Die dokumentierten Risiken analysieren und bewerten, 
um diejenigen herauszufinden, die das Projekt 

gefährden können. Während des gesamten Projekts 
muss diese Bewertung überwacht werden, weil sich im 
Laufe der Arbeiten einiges verändern kann (z. B. kann 
sich die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos plötz-
lich stark erhöhen).

• Strategie entwickeln und Maßnahmen planen: Welche 
Risiken können vermieden bzw. reduziert werden? 
Welche müssen akzeptiert werden? Welche Maßnahmen 
können gesetzt werden, damit der Schaden nicht ein-
tritt bzw. damit er minimiert wird?

• Tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen: Wer ist 
verantwortlich für die Umsetzung? In welchen Arbeits-
schritten werden die Maßnahmen umgesetzt?

• Am Ende sollte der Erfolg der eingesetzten Maßnahmen 
überprüft werden.

Auswirkung der Neuregelungen
Beherbergungsbetriebe müssen nach dem 30.4.2016 (wenn 
die oben angeführte Übergangsregelung nicht zutrifft) den 
erhöhten Steuersatz von 13 % anwenden. Dies gilt auch für 
Privatzimmervermieter, die keine Kleinunternehmer sind.

Wenn der Gast einen Aufenthalt bucht, der den Stichtag 
von 30.4.2016 mit einschließt, sind für alle Aufenthaltstage  
nach dem Stichtag bereits 13 % USt. in Rechnung zu stel-
len.

 ] 13 % für Theater und Museum

Der neue Steuersatz gilt auch für Umsätze im Zusammen-
hang mit dem Betrieb von z. B. Theatern, Musikaufführun-
gen, Museen, botanischen oder zoologischen Gärten bzw. 
Naturparks. Auch hier gilt eine Übergangsregelung: 
Der Steuersatz von 10 % bleibt für jene Umsätze, für die 
vor dem 1.9.2015 eine An- oder Vorauszahlung getätigt 
wurde und die zwischen dem 1.5.2016 und dem 31.12.2017 
ausgeführt werden.
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Neue Kontrollen in der Arztpraxis

Die Bundesregierung hat im Zuge der Steuerreform 
auch ein Gesetz erlassen, mit dem Krankenstands- und 
e-card-Missbrauch bekämpft werden sollen.

Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen sind mit 
Jahresbeginn in Kraft getreten. Das Gesetz ist aber sehr 
umstritten. Mit diesem Artikel wollen wir im Überblick 
über die Neuerungen informieren, die seit 1.1.2016 
gelten.

 ] Überprüfung der Leistung des Arztes

In den Arztpraxen könnten künftig Prüfer erscheinen, 
die kontrollieren, ob Krankenstandsbescheinigungen zu 
Unrecht ausgestellt werden oder Leistungen verrechnet 
werden, die der Arzt nicht erbracht hat.

Die Prüfer verhalten sich bei den Kontrollen wie jeder 
andere Patient. Es werden dafür e-cards verwendet, die 
nur für diese Kontrollen erstellt wurden.

Solche Überprüfungen sind zulässig, wenn ein begrün-
deter Verdacht besteht, dass in der Arztpraxis nicht 
rechts- bzw. vertragskonforme Vorfälle passieren.

Weiters sollen die Kontrollen aber auch stichproben-
artig, auf der Basis eines im Vorhinein erstellten Plans, 
durchgeführt werden.

 ] Kontrolle der Verwendung von e-cards durch Patienten

Patienten, die nicht versichert sind, sollen nicht durch 
das Vorzeigen der e-card einer anderen Person Ver-
sicherungsleistungen erhalten. Die missbräuchliche 
Verwendung von e-cards soll verhindert werden, indem 
Ärzte neben der e-card auch die Ausweise der Patien-
ten kontrollieren müssen.

 ] Ambulanz

In Spitalsambulanzen ist verpflichtend, die Identität der 
Patienten durch Ausweiskontrollen zu überprüfen. Davon 
ausgenommen sind Patienten bis zum 14. Lebensjahr.

 ] Praxis

In der Arztpraxis ist eine Überprüfung der Identität nur 
nötig, wenn der Arzt den Patienten nicht persönlich 
kennt. Bei Patienten bis zum 14. Lebensjahr muss die 
Identität nur bei Zweifeln überprüft werden.

 ] Überprüfung der Patienten im Krankenstand

Die Kontrolle der Patienten im Krankenstand wurde 
nun gesetzlich verankert. Überprüft werden z. B., ob der 
Patient die ärztlichen Anweisungen einhält oder auch, 
ob der Krankenstand gerechtfertigt ist.

Ist ein Vertretungsarzt selbständig tätig?

Das Bundesfinanzgericht (BFG) hatte zu entscheiden, ob 
ein Facharzt, der regelmäßig in einer Praxis Vertretungs-
arzt ist, in einem steuerrechtlichen Dienstverhältnis zum 
Praxisinhaber steht oder selbständig tätig ist. In diesem 
konkreten Fall liegen für das Bundesfinanzgericht keine 
Merkmale für ein steuerrechtliches Dienstverhältnis vor.

 ] Begründung für das Vorliegen einer selbständigen 
Tätigkeit

Wenn ein Dienstverhältnis besteht, schuldet der Arbeit-
nehmer dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft. Es kommt 
nicht auf die Bezeichnung im Vertrag an, sondern auf 
die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit.

Für ein Dienstverhältnis sprechen:

• Weisungsgebundenheit gegenüber dem Arbeitgeber 
und die in diesem Zusammenhang stehende Eingliede-
rung in den geschäftlichen Organismus des Arbeitge-
bers

• der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer Arbeitsmittel 
zur Verfügung

• es besteht ein persönliches Weisungsrecht und der 
Arbeitnehmer trägt kein Unternehmerrisiko

 ] Die Meinung des Bundesfinanzgerichts

Zur Weisungsgebundenheit
Laut BFG ergibt sich bereits aus dem Begriff der ärztli-
chen Tätigkeit, dass Ärzte frei von detaillierten Weisungen 
des Arbeitgebers arbeiten, wobei Spitalsärzte im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses tätig sein können.

Zur Eingliederung in den geschäftlichen Organismus
Die Eingliederung kann nicht vorliegen, wenn der Arzt, der 
vertreten wird, nicht in der Ordination anwesend ist. Der 
Vertretungsarzt ist eigenverantwortlich tätig. 

Begründet wird dies auch damit, dass in diesem konkreten 
Fall der Arzt für sechs Stunden nur € 300,00 erhalten 
hat. Dieser Betrag lässt darauf schließen, dass darin eine 
Ordinationsgebühr enthalten ist.

Laut Bundesfinanzgericht ist eine Revision beim Verwal-
tungsgerichtshof gegen diese Entscheidung nicht zulässig.
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]  Änderungen bei der Abschreibung von Be-
triebsgebäuden, Vorsteuer-Rückerstattung
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Mindestlohn beachten

Nach dem Lohn- und Sozialdumpinggesetz ist die Bezah-
lung unter dem jeweils vorgeschriebenen Mindestlohn 
strafbar.

Dies gilt sowohl für inländische als auch für ausländische 
Arbeitgeber, die Arbeitnehmer aus dem EWR-Raum oder 
aus Drittstaaten zur Dienstleistung nach Österreich entsen-
den oder überlassen.

 ] Wann liegt eine Unterentlohnung vor?

Arbeitgeber, die nicht 

• das nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag zuste-
hende Entgelt 

• inkl. aller nicht beitragsfreien Entgeltsbestandteile, wie  
z. B. alle Zulagen, Zuschläge, Sonderzahlungen

an den Arbeitnehmer bezahlen, begehen eine Verwaltungs-
übertretung. Diese Verwaltungsübertretung muss von der 
prüfenden Abgabenbehörde zwingend bei der jeweils  
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige 
gebracht werden.

 ] Höhe der Strafen

Die Strafen richten sich danach, wie viele Arbeitnehmer  
von der Unterentlohnung betroffen sind und ob die 
Unterentlohnung erstmalig war oder nicht.

Höchstens drei Arbeitnehmer wurden unterentlohnt
Erstmalig für jeden Arbeitnehmer:
€ 1.000,00 - € 10.000,00
Wiederholungsfall für jeden Arbeitnehmer:
€ 2.000,00 - € 20.000,00

Mehr als drei Arbeitnehmer wurden unterentlohnt
Erstmalig für jeden Arbeitnehmer:
€ 2.000,00 - € 20.000,00
Wiederholungsfall für jeden Arbeitnehmer:
€ 4.000,00 - € 50.000,00

Die Strafe entfällt, wenn der Arbeitgeber vor einer 
Kontrolle der Abgabenbehörde die fehlende Differenz 
nachweislich nachzahlt. Nach der Kontrolle kann die Strafe 
entfallen, wenn das fehlende Entgelt innerhalb einer gewis-
sen Frist geleistet wird und die Unterschreitung nur gering 
war oder das Verschulden des Arbeitgebers (oder der 
verantwortlichen Beauftragten) leichte Fahrlässigkeit nicht 
übersteigt.

 ] Welche Unterlagen sind bereitzuhalten?

Damit das Mindestentgelt kontrolliert werden kann, müssen 
folgende Unterlagen bereitgehalten werden: alle Lohnunter-
lagen, wie z. B. Arbeitsvertrag oder Dienstzettel, Lohnzettel, 
Lohnzahlungsnachweise oder Banküberweisungsbelege, 
Lohn- bzw. Arbeitsaufzeichnungen, Unterlagen zur Lohnein-
stufung.
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